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8. Verordnung: [Hausnummerierung] 

 
 

Verordnung  
der Gemeindevertretung der Gemeinde Fraxern 

über die Hausnummerierung 
 
 

Aufgrund des Beschlusses der Gemeindevertretung vom 24.11.2025 wird gemäß § 15 Abs. 4 u. 6 GG, verordnet:  
 
 

§ 1 
Allgemeines 

 
Der Gebäudeeigentümer hat einen Kostenersatz für die Herstellung des Hausnummernschildes zu leisten.  
 
 

§ 2 
Höhe der Abgabe 

 
Die Höhe der Abgabe wird von der Gemeindevertretung durch Beschluss der Abgabenverordnung festgesetzt.   
 
 

§ 3 
Inkrafttreten 

 
Diese Verordnung tritt am 01.01.2026 in Kraft. Gleichzeitig verliert die bisher geltende Verordnung über die 
Hausnummerierung ihre Wirksamkeit. 
 
 
 

 
 

Der Bürgermeister: 
S t e v e  M a y r  
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